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11. Auf dem Gebiet der Volksbildung:
a) leitet und kontrolliert er die vorschulischen 

Einrichtungen, die allgemeinbildenden 
Schulen, die außerschulischen Einrichtungen 
sowie die Einrichtungen der Jugendhilfe 
und der Heimerziehung;

b) sorgt er für die Einhaltung des Schulpflicht
gesetzes, für die Durchführung des Unter
richtes auf Grund der Lehrpläne und für 
den richtigen Einsatz der Lehrkräfte;

c) sichert er den sozialen und rechtlichen 
Schutz der Minderjährigen und führt er 
Maßnahmen gegen die Jugendkriminalität 
durch;

d) organisiert er die pädagogische Propaganda 
unter der Bevölkerung zur Aufklärung über 
die demokratische Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen;

e) macht er Vorschläge für die Einstellung und 
Versetzung der pädagogischen Kräfte der 
Einrichtungen der Volksbildung und sichert 
und kontrolliert er die Weiterbildung dieser 
Kräfte;

f) fördert er die Arbeit auf dem Gebiete der 
Erwachsenenbildung, insbesondere hinsicht
lich der Entwicklung der Volkshochschulen 
und des Vortragswesens.

12. Auf dem Gebiet der kulturellen Massenarbeit:
a) sorgt er für die ständige Verbesserung der 

kulturell - erzieherischen Arbeit, für die 
Entwicklung und Förderung begabter 
Kräfte, besonders aus der Arbeiterklasse, 
der werktätigen Bauernschaft und der i 
werktätigen Intelligenz, fördert die Ein
beziehung der Werktätigen in die kulturelle 
Massenarbeit, unterstützt die Verbesserung 
der Arbeit der Kulturhäuser, Klubs, Häuser 
der Jugend, Kulturräume, Bibliotheken, 
Leseräume und Museen; er organisiert po
pulär-wissenschaftliche Vorträge und Aus
stellungen für die Bevölkerung;

b) fördert er die Volkskunst und führt den 
Kampf für die Entwicklung der fortschritt
lichen nationalen Kultur;

c) sorgt er für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen und Weisungen der Staat
lichen Kommission für Kunstangelegen
heiten durch die Theater und Orchester 
und für die Durchführung der Denkmal
pflege und des Denkmalschutzes.

13. Auf dem Gebiet der Volksgesundheit:
a) Kontrolle und Unterstützung der Arbeit 

der Gesundheitseinrichtungen des Stadt
bezirkes;
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b) Kontrolle der sanitären Einrichtungen in 
den Betrieben;

c) Unterstützung der Maßnahmen zum Schutze 
der Schwangeren, Mütter und Säuglinge 
und zum Schutze der Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen;

d) Durchführung von Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Vormundschafts-, des Beistands
und Pflegeschafts- sowie des Adoptivwesens;

e) organisiert Vorträge über Gesundheitsschutz 
und Hygiene vor der Bevölkerung.

14. Auf dem Gebiet der Körperkultur und des Sports:
a) unterstützt er die Entwicklung des Massen- 

und Leistungssports in den Schulen und 
Betrieben auf der Grundlage der Bedin
gungen des Sportleistungsabzeichens „Bereit 
zur Arbeit und zur Verteidigung des 
Friedens“;

b) unterstützt er den Bau und die Ausstattung 
sportlicher Anlagen.

15. Auf dem Gebiet der Jugendarbeit und der Förde
rung der Intelligenz:

a) unterstützt er die Entwicklung der Jugend 
und sorgt für die Durchführung der Jugend
gesetze;

b) wirkt er mit bei der Verbesserung der kul
turellen und materiellen Lage der Intelli
genz und überwacht die strenge Einhaltung 
der die Intelligenz betreffenden Gesetze.

16. Auf dem Gebiet der Sicherheit der Deutschen De
mokratischen Republik:

a) unterstützt er den Kampf um den Frieden;
b) unterstützt er alle Bestrebungen zur Stär

kung und Organisierung der bewaffneten 
Verteidigung der Republik;

c) stärkt und unterstützt er die Organe der 
staatlichen Sicherheit im Kampfe gegen 
feindliche Agenten und Saboteure.

17. Auf dem Gebiet der Staatsverwaltung:
a) Sicherung der staatlichen und gesellschaft

lichen Ordnung;
b) Organisierung des Schutzes des Volkseigen

tums und des anderen gesellschaftlichen 
Eigentums.

VH.
*1. Diese Ordnung tritt mit ihrer Verkündung in

Kraft.
2. Gleichzeitig treten alle entgegenstehenden

Bestimmungen außer Kraft.
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